
   

Naturschutzkonzept Forstbetrieb Selb 1 

 

Naturschutzkonzept  

für den  

Forstbetrieb Selb  

 

 

 Abbildung 1: Verlandungsbereich am Breiten Teich 

 

 

Stand: Juli 2025 



   

Naturschutzkonzept Forstbetrieb Selb 2 

 

Verantwortlich für die Erstellung:  

Bayerische Staatsforsten 

Forstbetrieb Selb 

Michael Grosch 

Wunsiedlerstraße 21 

95100 Selb 

 

Bayerische Staatsforsten 

Zentrale - Bereich Waldbau, Naturschutz, Jagd 

und Fischerei 

Naturschutzspezialist Nord Axel Reichert 

Gartenstraße 2 

97852 Schollbrunn 

Hinweis  

Alle Inhalte dieses Naturschutzkonzeptes, insbesondere Texte, Tabellen und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt 
(Copyright). Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei den Bayerischen Staatsforsten. 
Nachdruck, Vervielfältigung, Veröffentlichung und jede andere Nutzung bedürfen der vorherigen Zustimmung des 
Urhebers. 
 
Wer das Urheberrecht verletzt, unterliegt der zivilrechtlichen Haftung gem. §§ 97 ff. Urheberrechtsgesetz und kann sich 
gem. §§ 106 ff. Urheberrechtsgesetz strafbar machen. 



   

Naturschutzkonzept Forstbetrieb Selb 3 

Inhaltsverzeichnis           Seite 

1 Zusammenfassung  .................................................................................................. 4 
2 Allgemeines zum Forstbetrieb Selb  ....................................................................... 6 

2.1 Kurzcharakteristik für den Naturraum  .................................................................................... 6 
2.2 Ziele der Waldbewirtschaftung  ............................................................................................. 10 

3 Naturschutzfachlicher Teil  .................................................................................... 11 
3.1 Einteilung der Waldbestände nach ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung  .................. 11 

3.1.1 Naturwälder / Grünes Netzwerk ............................................................................................... 13 
3.1.2 Trittsteine mit besonderem Management für Biodiversität ....................................................... 15 
3.1.3 Ältere naturnahe Waldbestände (Klasse 2) .............................................................................. 17 
3.1.4 Jüngere naturnahe Waldbestände (Klasse 3) .......................................................................... 18 
3.1.5 Übrige Waldbestände (Klasse 4) .............................................................................................. 19 

3.2 Management von Totholz und Biotopbäumen  .................................................................... 20 
3.2.1 Biotopbäume............................................................................................................................. 22 
3.2.2 Totholz ...................................................................................................................................... 25 

3.3 Weitere Naturschutzaspekte bei der Waldbewirtschaftung  ............................................... 27 
3.4 Schutz von Sonderstandorten  .............................................................................................. 32 

3.4.1 Gesetzlich geschützte Waldbiotope ......................................................................................... 32 
3.4.2 Gesetzlich geschützte Offenlandbiotope .................................................................................. 38 

3.5 Schutz und Renaturierung der Moorstandorte  .................................................................... 46 
3.6 Ausgewiesene Schutzgebiete und geschützte Einzelobjekte  ........................................... 49 

3.6.1 Naturwaldreservate .................................................................................................................. 50 
3.6.2 Naturschutzgebiete (NSG) ....................................................................................................... 54 
3.6.3 Natura-2000 Gebiete ................................................................................................................ 61 
3.6.4 Geschützte Einzelobjekte ......................................................................................................... 64 

3.7 Spezielles Artenschutzmanagement  .................................................................................... 66 
3.7.1 Pilze .......................................................................................................................................... 66 
3.7.2 Gefäßpflanzen .......................................................................................................................... 68 
3.7.3 Schmetterlinge .......................................................................................................................... 71 
3.7.4 Libellen ..................................................................................................................................... 73 
3.7.5  Amphibien und Reptilien ........................................................................................................... 75 
3.7.6 Fledermäuse ............................................................................................................................. 78 
3.7.7 Vögel ......................................................................................................................................... 81 
3.7.8 Biber ......................................................................................................................................... 85 
3.7.9 Wildkatze .................................................................................................................................. 85 
3.7.10 Luchs ........................................................................................................................................ 86 
3.7.11 Flussperlmuschel (Margaritifera margaritifera) ......................................................................... 88 

3.8 Management von Offenlandflächen und Artenschutzmaßnahmen an Gebäuden  ........... 89 
3.8.1 Management von Offenlandflächen ......................................................................................... 89 
3.8.2 Artenschutzmaßnahmen an Gebäuden ................................................................................... 92 

3.9 Kooperationen  ........................................................................................................................ 92 
3.10 Interne Umsetzung  ................................................................................................................. 94 



   

Naturschutzkonzept Forstbetrieb Selb 4 

1 Zusammenfassung 
 

Im Zuge ihres Nachhaltigkeitskonzepts haben die Bayerischen Staatsforsten Ziele für den 

Naturschutz im Wald festgelegt. Das Naturschutzkonzept enthält bereits detaillierte Aussagen 

zum Natur- und Artenschutz in den Staatswäldern des Freistaats Bayern und wurde in einem  

10-Punkte-Programm im Jahr 2023 neu veröffentlicht. Im Regionalen Naturschutzkonzept werden 

diese Vorgaben auf Forstbetriebsebene in konkrete Handlungsanweisungen umgesetzt und 

regionale Besonderheiten des Naturschutzes herausgearbeitet. 

Der Forstbetrieb Selb liegt mit einer Gesamtfläche von ca. 15.570 ha zu 98 % im Wuchsgebiet 

8 ĂFrankenwald und Fichtelgebirgeñ und zu 2 % im Wuchsgebiet 10 ĂOberpfälzer Waldñ. 

Die Fichte ist mit einem Bestockungsanteil von 69 % die dominierende Baumart im Forstbetrieb. 

Die Kiefer stellt mit einem Anteil von ca. 16 % die zweitwichtigste Nadelbaumart dar. Die 

Laubbaumarten haben einen Anteil von knapp 12 %. 

Trotz des hohen Nadelbaumanteils haben die Wälder des Forstbetriebs in der Region eine hohe 

naturschutzfachliche Bedeutung, was sich in über 2.200 ha Fauna-Flora-Habitat-Gebieten (FFH) 

und über 1.200 ha Vogelschutzgebieten (SPA) widerspiegelt. 

Übergeordnetes Ziel der Naturschutzarbeit ist die Erhaltung und Schaffung von möglichst 

naturnahen, stabilen Mischbeständen mit den daran gebundenen Lebensgemeinschaften. Durch 

einen integrierten Schutzansatz werden mit dem Erhalt von alten Waldbeständen und mit dem 

Totholz- und Biotopbaumprogramm die Ansprüche aus dem Artenschutz zielführend abgedeckt. 

Darüber hinaus sind besonders wertvolle Flächen (z. B. alte Laubholzbestände) komplett in 

Hiebsruhe gestellt (Naturwälder) oder werden als gemanagte Trittsteine rein nach 

naturschutzfachlichen Erfordernissen (z. B. Serpentinitstandorte) behandelt. 

Wälder auf Feucht-, Trocken- und Sonderstandorten wurden im Forstbetrieb erfasst und erfahren 

eine gesonderte, angepasste Waldbehandlung. Besonders erwähnenswert sind hier die 

bedeutenden Flächenkulissen mit Moorwäldern. Der Erhalt und die Renaturierung dieser 

Standorte sind dem Forstbetrieb ein besonderes Anliegen. 

In den auf großen Flächen ausgewiesenen Schutzgebieten (z. B. Natura 2000, 

Naturschutzgebiete, Naturwälder etc.) werden die Schutzziele konsequent verfolgt. Mit den 

zuständigen Behörden wird vertrauensvoll und konstruktiv zusammengearbeitet. 

In verschiedenen Programmen, Projekten und Untersuchungen wird am Artenschutzmanagement 

gearbeitet. Ziel ist hierbei durch eine naturnahe und rücksichtsvolle Waldbewirtschaftung den 

Ansprüchen der einzelnen Arten Rechnung zu tragen. Die dynamischen Entwicklungen im 

Ökosystem Wald werden dabei stets im Auge behalten und genießen i. d. R. den Vorrang vor 

einem statisch konservierenden Schutzansatz. 
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Zu den regionalen Gruppen der Naturschutzverbände, dem amtlichen Naturschutz, der 

Forstverwaltung und der Wissenschaft bestehen gute Verbindungen. Die projektbezogene 

Zusammenarbeit soll hier auch in Zukunft vertrauensvoll fortgesetzt werden (z. B. 

Auerhuhnprojekt Fichtelgebirge). 

Die vorgesehenen Naturschutzziele werden in der zum 1.7.2024 neu erstellten mittelfristigen 

Forstbetriebsplanung (Forsteinrichtung) abgebildet. Die Ausweisung von Naturwäldern und der 

damit verbundene Nutzungsverzicht ist bei der Herleitung des forstbetrieblichen Hiebsatzes 

berücksichtigt worden.  

Daneben werden seit 2005 vom Forstbetrieb Finanzmittel für Arten- und Biotopschutzmaßnahmen 

eingesetzt. Schwerpunkte waren bisher die Anlage und Erhalt von Feuchtbiotopen, die 

Wiedervernässung von Moorstandorten, Förderung seltener Baumarten sowie die Pflege von 

naturschutzfachlich wertigem Offenland. Diese Maßnahmen wurden überwiegend mit 

Haushaltsmitteln des Freistaats Bayern im Rahmen der besonderen Gemeinwohlleistungen 

(bGWL) kofinanziert. 
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2 Allgemeines zum Forstbetrieb Selb 

2.1 Kurzcharakteristik für den Naturraum  

Der Forstbetrieb Selb erstreckt sich mit einer Gesamtfläche von ca. 15.570 ha in einer Nord-Süd-

Ausdehnung von ca. 35 km und etwa gleicher Ost-West-Ausdehnung über die Wuchsgebiete 

(WG) Frankenwald und Fichtelgebirge (WG 8) und Oberpfälzer Wald (WG 10). Die Wälder liegen 

mit einer Holzbodenfläche von rd. 14.930 ha zu 98 % im WG 8 und mit 2 % im WG 10. 

 

Abbildung 2: Wuchsbezirke im Forstbetrieb Selb und natürliche Waldzusammensetzung nach WALENTOWSKI et al. 
(2004) 

 

Die meist gut arrondierten Waldflächen sind überwiegend nadelbaumdominiert, wobei die Fichte 

mit knapp 70 % den größten Anteil am Baumartenspektrum hält. Die Kiefer ist mit knapp 16 % an 

der Bestockung beteiligt. Sonstiges Nadelholz (Lärche, Douglasie, Tanne) kommt mit 4 % vor. 

Das Laubholz ist mit knapp 12 % in den Waldbeständen vertreten. Im Vergleich zu den 

natürlicherweise vorhandenen Waldgesellschaften ist der aktuelle Laubholzanteil sehr gering. 
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Geologie und Standort sgruppen  

Das Wuchsgebiet (WB) 8 Frankenwald und Fichtelgebirge erhebt sich östlich der fränkischen Linie 

und zählt zum nordostbayerischen Grundgebirge. Granitstöcke mit umfangreichen 

Phyllitablagerungen sowie Vorkommen von basaltischen Gesteinen und Serpentiniten herrschen 

in dieser Region vor. 

Im WB 8.3 Fichtelgebirge dominieren Zweiglimmergranite und Phyllite. Aus dem basenarmen 

Ausgangsgestein bildeten sich entsprechend basenarme und versauerungsgefährdete 

Braunerde-Podsole. Als Bodenart herrschen dabei steinig-grusige, schluffige bis lehmige Sande 

vor. Auf Fließerden an flachen Unterhängen und in Talmulden kommen auch Pseudogleye vor. 

Der Süden des WB 8.6 Bayerisches Vogtland ist geologisch durch Phyllite geprägt. Die Böden 

bestehen aus basenarmen Sand bis lehmigem Sand und weisen ungünstige Ertragsbedingungen 

auf. 

In der Selb-Wunsiedler Bucht (WB 8.7) finden sich als geologischer Untergrund in den zentralen 

Bereichen widerstandsfähige Gneise und Granite. Zu den Gebirgsrändern hin kommen 

Glimmerschiefer, Phyllite, Quarzite und Marmore vor. Auf Granit und Gneis haben sich mäßig 

fruchtbare lehmig-sandige Böden herausgebildet. 

Südlich von Selb (WB 10.2) wird die Hochfläche von einigen Basaltkuppen wie dem Steinberg 

überragt. Die basisch wirkenden und nährstoffreicheren Basalte sind auf kleinflächige Standorte 

beschränkt. 

Für die waldbauliche Zielsetzung ist ein standörtlicher Überblick auf Betriebsebene notwendig. 

Die folgende Darstellung zeigt die Anteile der Standortgruppen an der Holzbodenfläche. 

 

Abbildung 3: Anteile der Standortgruppen  
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Das Klima gehört mit Niederschlägen zwischen 750 bis 1.000 (max. 1.100) mm und 

Jahresdurchschnittstemperaturen von 6,8 °C bis 7,8 °C zum feuchteren und kälteren Bereich 

Bayerns. Es ist je nach Wuchsbezirk vom Klimatyp als subboreal bis boreal einzustufen. Die 

Durchschnittstemperatur ist im Zeitraum 1986 ï 2015 um rd. 1oC gegenüber dem Zeitraum 1960 

-1990 angestiegen. 

Die Höhenlagen im Forstbetrieb reichen von 380 bis 1.051 m ü. NN. 

Natürliche Waldgesellschaften  

(nach WALENTOWSKI et. al. (2004): ĂHandbuch der nat¿rlichen Waldgesellschaften Bayernsñ) 

Die Bandbreite der natürlichen Waldgesellschaften reicht von reinen Nadelwäldern in 

standörtlichen Extrembereichen bis hin zu buchendominierten Waldgesellschaften. 

In den Gipfellagen des Fichtelgebirges (WB 8.3), in Beckenlagen der Selb-Wunsiedler-Bucht 

(WB 8.7) sowie im Bayerischen Vogtland (WB 8.6) gelangt die Fichte durch die geringere 

Konkurrenzkraft der Buche natürlicherweise zur Dominanz. Leitgesellschaft ist der Hercynische 

Reitgras-Buchen-Fichtenwald (Calamagrostio villosae-Fagetum) mit hoher 

Nadelbaumkomponente. 

In den Hügellagen des Mittelgebirges dominiert natürlicherweise die Buche, in den Berglagen der 

Bergmischwald. Die Dominanz der Buche gegenüber Fichte und Tanne wird vor allem durch die 

Klimatönung bestimmt. Durch die kurze Vegetationszeit gelangen Fichte und Tanne gegenüber 

der Buche zu Konkurrenzkraft. Natürliche Waldgesellschaft ist der Bergland-Hainsimsen-

Buchenwald (Luzulo lozuloidis-Fagetum, montane Höhenform) mit hohen Anteilen an Fichte und 

Tanne. 

Auf den stark Wasser beeinflussten Moorstandorten kommen kiefern- oder fichtendominierte 

Moorwaldgesellschaften (Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris und Calamagrostio villosae-

Piceetum bazzanietosum) vor. 

Der WB 10.2 Waldsassener Schiefergebiet und Wiesauer Senke hat eine vergleichbare 

Ausstattung in Bezug auf Höhenstufung, Klimatönung und Waldgesellschaften. 

 

Waldgeschichte  

Die Wälder im Forstbetrieb sind historisch geprägt von einer intensiven mittelalterlichen und 

fr¿hneuzeitlichen Montanindustrie. Die Endung Ă-hammerñ in vielen Ortsnamen (Kaiserhammer, 

Schwarzenhammer, Hammergut u. v. m.) gibt hiervon beredtes Zeugnis. Deshalb waren die 

Wälder in weiten Teilen devastiert. Die Selber Höhenkiefer, natürlich nur in den südexponierten, 

ausgehagerten Egereinhängen bestandsbildend, konnte sich im Inneren des 
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Fichtelgebirgshufeisens auf großer Fläche ausbreiten. Im Hohen Fichtelgebirge waren die Wälder 

durch Zinnbergbau und Beweidung ebenfalls ausgeplündert. 

Nach dem zweiten Weltkrieg wurden auf großen Flächen des Rehauer Forstes sogenannte 

UNRRA-Hiebe geführt (United Nations Relief and Rehabilitation Administration, später in der UNO 

aufgegangen). Sie dienten neben der Reparationsleistung an die Alliierten auch der 

Brennholzversorgung der einheimischen Bevölkerung und unzähliger Flüchtlinge in den 

Nachkriegsjahren. Deshalb finden sich im Rehauer Forst auf großer Fläche einförmige, 

gleichaltrige Nachkriegsaufforstungen. 

 

 

Abbildung 4: Die Selber Höhenkiefer 
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2.2 Ziele der Waldbewirtschaftung  

Neben der gesetzlichen Vorgabe zur Biologischen Vielfalt als vorrangigem Ziel im bayerischen 

Staatswald wurde mit Ministerratsbeschluss vom 30.07.2019 festgelegt, dass die Bewirtschaftung 

des bayerischen Staatswaldes zukünftig auch an den Leistungen für den Klimaschutz ausgerichtet 

wird. Dies bedeutet im Wesentlichen klimaresiliente und multifunktionale Wälder zu erhalten oder 

zu entwickeln. 

Wichtige Aufgabe ist es deshalb, alle gesetzlichen Zielsetzungen bei der nachhaltigen und 

naturnahen Waldbewirtschaftung konzeptionell und operational in Einklang zu bringen. Der Wald 

hat viele Funktionen, die eine nachhaltige Forstwirtschaft zu beachten hat. Dies sind die 

verschiedenen Schutzfunktionen (Wasser-, Boden- und Artenschutz) und Aspekte der Erholung. 

Dabei ist der Waldnaturschutz ein unverzichtbarer und integraler Bestandteil einer 

multifunktionalen und generationengerechten Waldbewirtschaftung. Daneben trägt die 

Bereitstellung des nachwachsenden Rohstoffes Holz volkswirtschaftlichen Kriterien und 

Umweltschutzaspekten Rechnung. Holz ist einer der wenigen nachwachsenden Rohstoffe 

unseres Landes mit einer sehr positiven Ökobilanz.  

Wichtigstes waldbauliches Ziel für die nächsten Jahrzehnte ist deshalb der weitere Erhalt und 

Umbau des Waldes hin zu klimastabilen und strukturreichen Mischwäldern die sowohl die Ziele 

der Biodiversität als auch die Holzversorgung der Gesellschaft erfüllen. 

Der derzeitige Buchenanteil von gut 5 % soll langfristig zu Lasten der Nadelbaumarten auf 19 % 

erhöht und der potenziell natürlichen Vegetation somit weiter angenähert werden. Auch der 

derzeitige Anteil der Weißtanne von 0,7 % soll langfristig auf ca. 6 % gesteigert werden. 

Die aktive Gestaltung der Baumartenzusammensetzung im naturnah bewirtschafteten Wald, 

verstanden als Unterstützung natürlicher Anpassungsprozesse, sowie die gezielte Förderung von 

Struktur- und Baumartenvielfalt verspricht einen höheren Gesamtnutzen als weitere pauschale 

Forderungen nach großflächiger Einstellung der Waldbewirtschaftung.  

Das bereits vorhandene Naturwald-Netzwerk auf Flächen des Forstbetriebs Selb ist Teil des 

vorbildlich bewirtschafteten Staatswalds und dient dabei als Referenz für die Entwicklung 

naturnaher Wälder im Klimawandel ohne den Einfluss forstlicher Maßnahmen. 
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3 Naturschutzfachlicher Teil 

3.1 Einteilung der W aldbestände  nach ihrer naturschutzfachlichen 

Bedeutung  

Die Sicherung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im Staatswald ist der zentrale Ansatz 

in der Naturschutzstrategie der Bayerischen Staatsforsten. Auf Grund historischer Entwicklungen 

gibt es jedoch große Unterschiede bei den Strukturen, in der Artenzusammensetzung und somit 

bei der Naturnähe in den bayerischen Wäldern. Im Naturschutzkonzept der Bayerischen 

Staatsforsten wurde daher ein flächendifferenzierter Ansatz gewählt, der auf Basis von Naturnähe 

und Bestandesdurchschnittsalter naturschutzfachliche Ziele und Maßnahmen formuliert und 

umsetzt.  

Beim Forsteinrichtungsbegang 2023 wurden im Forstbetrieb Selb neben den gesetzlich 

geschützten Biotopen, Naturwaldflächen (Klasse 1) und Trittsteinen mit besonderem 

Management für die Biodiversität auch naturnahe Waldbestände der Klassen 2 und 3 nach dem 

Naturschutzkonzept der Bayerischen Staatsforsten ausgewiesen. Damit wird ein vielfältiges und 

weitverzweigtes Waldbiotopverbundsystem aufgebaut und unterhalten.  

 

Tabelle 1: Einteilung der Waldklassen nach Zusammensetzung und Alter sowie Ziele und Maßnahmen 

Naturnahe 
Waldgesellschaften 

Klasse 1 Trittsteine Klasse 2 Klasse 3 

Naturwälder 

mit besond. 
Management  
Biodiversität 

Ältere, naturnahe 
Waldbestände 

Jüngere, naturnahe 
Waldbestände 

Laubwälder     җ мпл WŀƘǊŜ 100-139 Jahre 

Bergmischwälder     җ мпл WŀƘǊŜ 100-139 Jahre 

Silikat-Fichten-Blockwälder     җ млл WŀƘǊŜ 100-139 Jahre 

Moorwälder     җ мпл WŀƘǊŜ 100-139 Jahre 

Preiselbeer-Fichten-
Kiefern-Tannen-Wälder 

    җ мпл WŀƘǊŜ 100-139 Jahre 

Maßnahmen und Ziele Hiebsruhe 
spezielle 

Maßnahmen 

Totholzziel ggf. 40 
m³/ha* 

10 Biotopbäume/ha 

Totholzziel ggf. 20 
m³/ha* 10 

Biotopbäume/ha 

* kein quantifiziertes Totholzziel für führende Nadelholzbestände 
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Als naturnahe Waldbestände gelten im Forstbetrieb Selb je nach Höhenlage, Wuchsbezirk und 

Standort folgende Laubwald-Bestände: 

Laubwald -Bestände  

Auf normal wasserversorgten Standorten im Hügelland (bis ca. 600 m ü. NN.) werden 

Waldbestªnde mit Ó 70 % Laubholzanteil (von Baumarten aus den natürlichen 

Waldgesellschaften) als naturnah eingestuft und je nach Alter den Klassen 2 oder 3 zugeordnet 

(i. d. R. Hainsimsen-Buchenwälder). 

Bergmischwald  

Auf normal wasserversorgten Standorten in der montanen Stufe (ab ca. 600 m ü. NN.) werden 

Mischbestände aus Fichte, Tanne und Buche als naturnaher Bergmischwald eingestuft und je 

nach Alter den Klassen 2 und 3 zugeordnet. Tanne und Buche müssen in Summe einen Anteil 

von mind. 25 % haben. Von Tanne und Buche müssen jeweils mind. 5 % Anteil in der Oberschicht 

vorhanden sein. Die Totholzanreicherung soll hier vorzugsweise mit Tanne, Buche oder anderen 

Mischbaumarten erfolgen.  

Silikat -Fichten -Blockwälder  

Es handelt sich um feinerdearme Block-Humusstandorte bei denen freiliegende Felsen, Blöcke 

oder Schutt mehr als die Hälfte der Geländeoberfläche einnehmen. Die Baumschicht wird von 

Fichte dominiert. Begleitend treten Vogelbeere, Sand- oder Moorbirke auf. In den Klasse 2- und 

Klasse 3-Beständen wird aus Waldschutzgründen kein quantifiziertes Totholzziel vorgegeben. Es 

handelt sich um § 30-Biotope, die in den FFH-Gebieten gleichzeitig dem Lebensraumtyp 9410 

zugeordnet werden. 

Moorwälder  

Auf den stark vernässten Moorstandorten werden i. d. R. alle Bestockungen als naturnah 

eingestuft. Diese Bestände sind gleichzeitig § 30-Biotope. Moorwälder werden aus 

Waldschutzgründen als Klasse-Wälder ohne quantifiziertes Totholzziel eingestuft. 

Preiselbeer -Fichten -Kiefern -Tannenwälder  

Nadelholzdominierte Waldbestände auf den Standortseinheiten 188 und 189 (wechselfeuchte bis 

feuchte lehmige Sande in Hanglage) werden als Preiselbeer-Fichten-Kiefern-Tannen-Wald 

eingestuft. Der Preiselbeer-Fi-Kie-Ta-Wald gehört zum LRT 9411 nach FFH. Die Waldgesellschaft 

ist kein § 30-Biotop. Aus Waldschutzgründen wird kein quantifiziertes Totholzziel formuliert. 

Hochlagenwälder  

Der Hochlagen-Fichtenwald der östlichen Mittelgebirge (tiefsubalpin) kommt im Fichtelgebirge in 

den Gipfellagen ab 1.000 m ü. NN vor. Er ist von Fichte dominiert und vereinzelt sind als 
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Pionierbaumart die Vogelbeere sowie auf günstigen Kleinstandorten die Buche und der Berg-

Ahorn beigemischt. Die Waldgesellschaft ist kein § 30-Biotop. Aus Waldschutzgründen wird kein 

quantifiziertes Totholzziel formuliert. 

Erfassung  

Das Ergebnis der Erhebung der Waldbestände der Klasse 1 bis 4 im Rahmen des 

Forsteinrichtungsbegangs im Forstbetrieb Selb zeigt die nachfolgende Tabelle: 

Tabelle 2: Flächen der Waldklassen im Forstbetrieb Selb  

Wald- 
klasse 

Beschreibung 
Fläche 
(ha) 

Anteil an der  
Holzbodenfläche (%) 

1 Naturwaldflächen 157 1,0 

davon      Naturwaldreservat 58   

  
Trittsteine mit besonderem  
Management für Biodiversität 

141 0,9 

2 Ältere naturnahe Waldbestände 33 0,2 

3 
Jüngere naturnahe Waldbestände 
100-139-jährig 

272 1,8 

     unter 100 Jahre 971 6,5 

4 übrige Waldbestände 13.356 89,5 

Summe Holzbodenfläche 14.930 100 

 

3.1.1 Naturwälder / Grünes  Netzwerk  

Der Freistaat Bayern hat sich durch den neugefassten Art. 12a Abs. 2 des Bayerischen 

Waldgesetzes (BayWaldG) verpflichtet, bis zum Jahr 2023 auf 10 % der Staatswaldfläche ein 

grünes Netzwerk einzurichten, das aus naturnahen Wäldern mit besonderer Bedeutung für die 

Biodiversität besteht. Gleichzeitig sollen sie der Gesellschaft die Möglichkeit bieten, wilde Natur 

aktiv zu erleben und als Referenz für die Entwicklung naturnaher Wälder im Klimawandel dienen.  

Mit Inkrafttreten der Bekanntmachung ĂNaturwªlder in Bayernñ vom 02. Dezember 2020 wurde 

die neue Schutzkategorie rechtsverbindlich als Teil des grünen Netzwerks gesichert. Abgesehen 

von notwendigen Maßnahmen des Waldschutzes und der Verkehrssicherung überwiegen in 

Naturwäldern die natürlichen Prozesse und es findet keine Bewirtschaftung statt.  

Die BaySF betreuen die Naturwälder eigenverantwortlich und in partnerschaftlicher Abstimmung 

mit der hoheitlich zuständigen Bayerischen Forstverwaltung. Die Naturwälder sind identisch mit 

der Klasse 1-Waldkulisse. Das Grundgerüst dieses Netzwerkes bilden die alten, naturnahen 

Waldbestände (Klasse 1 des bisherigen Naturschutzkonzeptes, ab einer Mindestgröße von ca. 
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0,3 ha) einschließlich der Naturwaldreservate sowie weitere dauerhaft in Hiebsruhe stehende 

Waldflächen.  

In Naturwäldern soll sich die Waldnatur frei entwickeln. Ziel sind alte, wilde, biologisch vielfältige 

Wälder in langfristig natürlicher Dynamik. Eine forstwirtschaftliche Nutzung, also das Fällen von 

Bäumen, um Holz zu ernten, findet auf diesen Flächen dauerhaft nicht mehr statt. Das Betreten 

der Wälder ist nicht eingeschränkt. Um dies zu gewährleisten, bleiben notwendige Maßnahmen 

zur Verkehrssicherung zulässig. Auch der Waldschutz zugunsten umliegender Wälder wird im 

Bedarfsfall geleistet. 

Im Forstbetrieb Selb sind mit der jüngsten Forsteinrichtung und diesem aktualisierten 

Naturschutzkonzept 16 Naturwälder auf 157 ha ausgewiesen. 

 

         Abbildung 5: Naturwald Hengstberg 

 

Die Lage der Naturwälder kann unter folgendem Link im BayernAtlas eingesehen werden: 

BayernAtlas - der Kartenviewer des Freistaates Bayern 

  

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?lang=de&topic=umwe&bgLayer=atkis&layers=6ffac3aa-95c5-4fa5-9455-e9eeddb0010d&catalogNodes=1102
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Ziele und Umsetzungshinweise  

Die BaySF übernehmen Verantwortung für die von Ihnen gestellten Naturwälder und leisten in 

Verbindung mit dem nachhaltig und naturnah bewirtschafteten Wäldern einen weiteren wichtigen 

Beitrag zum Erhalt und der Verbesserung der Biodiversität. Die Naturwälder bleiben für die 

Gesellschaft grundsätzlich zum Naturerleben weiterhin zugänglich. Sie dienen daneben auch als 

Referenzflächen für die Entwicklung naturnaher Wälder im Klimawandel ohne den Einfluss 

forstlicher Maßnahmen.  

Zusammen mit den über die gesamte Fläche des Forstbetriebs verteilten einzeln stehenden Alt- 

und Biotopbäumen bieten die Naturwälder auch besonders anspruchsvollen und wertgebenden 

Arten einen geeigneten Lebensraum.  

 

3.1.2 Trittsteine  mit besonderem Management für Biodiversität  

Neben den vier naturschutzfachlichen Klassen wurden in 48 Beständen Trittsteine mit einem 

speziell auf die dortige Biodiversität ausgerichteten Management auf einer Fläche von 140,7 ha 

ausgewiesen. Dabei handelt es sich vorwiegend um ökologisch besonders wertvolle Flächen, in 

denen sich der Forstbetrieb mit speziellem Management um die dortige Biodiversität kümmert. Es 

handelt sich dabei sowohl um Flächen, in denen gezielte Pflegemaßnahmen zum Erhalt oder zur 

Förderung der Artenvielfalt notwendig sind, als auch um Sonderstrukturen mit zeitweiser 

Hiebsruhe.  

 

Umsetzungshinweise  

Auf Trittsteinen werden generell keine wirtschaftlichen Nutzungsziele verfolgt.  

Vielmehr ist das Ziel der Erhalt bestimmter Arten, sehr spezieller Lebensräume oder Strukturen, 

die zumeist nur eher kleinflächig vorkommen. Hier können als Beispiele der Schwarzerlen-

Sumpfwald in Abt. Krummer Hau/Dis. 13 (naturnaher alter Laubbaumbestand mit Biotoptümpeln) 

oder der Sumpfwaldbereiche mit jüngerer Bestockung in Abt. Mähring/Dis. 8 genannt werden 

(Pflegemaßnahmen zu Gunsten der Schwarzerle). 

Die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen orientieren sich an den Zielen der jeweiligen Trittsteine 

und werden periodisch überprüft und angepasst. Diese Trittsteine können auch für einen gewissen 

Zeitraum in Hiebsruhe stehen. Musterbeispiele sind die höhlenbaumreiche Altholzinsel aus Alt-

Buchen und -Eichen in Abt. Basalthügel/Dis.12, ein höhlenbaumreicher Altbuchenbestand in Abt. 

Schacht/Dis.24 oder das Schwarzspecht-Höhlenbaumzentrum in Abt. Tongrube/Dis.12. 
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Trittsteine werden im Gegensatz zu Naturwäldern, die dauerhaft festgelegt sind, regelmäßig im 

Rahmen der Forsteinrichtung überprüft und ausgewiesen.  

Die Trittsteine mit besonderem Management für Biodiversität bilden zusammen mit den 

naturnahen Waldbeständen (Klasse 1 bis 3) und den gesetzlich geschützten Waldbiotopen sowie 

den Naturwäldern einen weiteren wichtigen Baustein im Waldbiotopverbundsystem. Dieses wird 

ergänzt durch ein feinmaschiges Netz an Totholz- und Biotopbaumstrukturen auf der gesamten 

Waldfläche.  

 

Abbildung 6: Schwarzerlen-Sumpfwald in Abt. Krummer Hau, Rev. Hohenberg; Trittstein mit besonderem 
Management für Biodiversität 
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3.1.3 Ältere naturnahe Waldbestände ( Klasse  2) 

Erfassung  

Die Bestände der Klasse 2 nehmen im Forstbetrieb Selb mit einer Fläche von 33 ha einen Anteil 

von 0,2 % an der Holzbodenfläche ein (Tabelle 2). Diese Waldbestände sind auf Grund ihrer 

Seltenheit für den Waldnaturschutz im Forstbetrieb von besonders großer Bedeutung. 

Es handelt sich um über 140-jährige Bestände, die die o. g. Kriterien zur Naturnähe-Zuordnung 

erfüllen (Laubwaldbestände, Moorwälder, Bergmischwald etc.). Schwerpunkte befinden sich in 

den Revieren Meierhof und Weißenstadt. 

 

Ziele und Maßnahmen  

In den Beständen der Klasse 2 werden in den laubholzdominierten Waldgesellschaften (30 ha) 

durchschnittlich 40 m3 Totholz1 und 10 Biotopbäume je Hektar angestrebt. In den nadelbaum-

/fichtendominierten Waldgesellschaften, wurde aufgrund der Waldschutzproblematik 

(Borkenkäfer) kein quantifiziertes Totholzziel festgeschrieben (2,8 ha der Klasse 2-Bestände). 

Durch das Belassen wertvoller Biotopbäume in allen Klasse 2-Beständen sollen sich die 

natürlicherweise entstehenden Strukturen von Alters- und Zerfallsphasen entwickeln können. 

Nähere Erläuterungen zum Biotopbaumkonzept folgen im Kapitel 3.2. 

Um die Schwelle von 40 m3/ha Totholz erreichen zu können, werden die Bestände vor allem durch 

Belassen von Kronenmaterial, das im Zuge der Holzernte anfällt, mit liegendem Totholz 

angereichert. Einzelwürfe (ZE: zufällige Ergebnisse) werden ï sofern aus Waldschutzsicht 

vertretbar ï grundsätzlich belassen (vor allem starkes Totholz der Laubbaumarten). 

Kleinselbstwerber werden bevorzugt in Durchforstungen eingesetzt. Die Totholzanreicherung 

findet vorzugsweise in den ortsfernen und steilen Lagen statt. 

Bei der Anreicherung von stehendem Totholz müssen immer Verkehrssicherung und 

Arbeitssicherheit beachtet werden. Diesen berechtigten Ansprüchen muss je nach Einzelfall der 

Vorrang eingeräumt werden. 

 

 

 

1 Der Vorrat von 40 m3/ha bezieht sich auf liegendes und stehendes Totholz ab Kluppschwelle 7 cm, 
einschließlich einer Pauschale von 5 m3/ha für Stockholz 
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3.1.4 Jüngere naturnahe Waldbestände ( Klasse  3) 

Erfassung  

Die jüngeren naturnah bestockten Waldbestände (Klasse 3) kommen im Forstbetrieb auf einer 

Fläche von 1.242 ha vor, was 8,3 % der aktuellen Waldbestockung entspricht (Tabelle 2). 

Es handelt sich um Waldbestände mit einem Durchschnittsalter jünger als 140 Jahre folgender 

Kategorien: 

¶ Laubwaldbestände 

¶ in der montanen Stufe um Bergmischwaldbestände mit Buchen- und Tannenbeteiligung 

¶ Moorwaldbestockungen 

¶ Fichtenbestände auf Silikat-Blockstandorten 

¶ Fichten-Tannen-Kiefernwälder, sofern sie auf wechselfeuchten oder feuchten Standorten in 

der submontanen oder montanen Stufe stocken (Preiselbeer-Fichten-Kiefern-Tannen-Wald) 

 

Ziele und Maßnahmen  

Auch in den Beständen der Klasse 3 findet das Biotopbaumkonzept Anwendung. Bereits in den 

jüngeren Beständen werden gezielt Biotopbäume mit Strukturmerkmalen wie Brüchen oder 

Faulstellen erhalten. Die modernen waldbaulichen Pflegekonzepte unterstützen diese 

Entwicklung, da nicht mehr wie früher vom schlechten Ende her genutzt wird, sondern ab der 

Jugendphase eine positive Auslese stattfindet und somit i. d. R. immer genügend Biotopbäume in 

den Zwischenfeldern erhalten bleiben. Naturnahe Bestände mit einem Alter zwischen 100 und 

139 Jahren summieren sich auf 272 ha. Auf den Flächen der über 100-jährigen, 

laubholzdominierten Bestände (15 ha) wird ein Totholzvorrat von 20 m3/ha2 angestrebt. Die 

Totholzziele werden v. a. durch das Belassen von Hiebsresten mit nicht 

waldschutzproblematischen Baumarten realisiert. Für den Einsatz von Kleinselbstwerbern gelten 

die gleichen Vorgaben wie in der Klasse 2. 

Totholz und Biotopbäume aus der Verjüngungsnutzung werden in die nachfolgenden 

Jungbestände übernommen. 

 

 

 

2 Der Vorrat von 20 m3/ha bezieht sich auf liegendes und stehendes Totholz ab Kluppschwelle 7 cm, 
einschließlich einer Pauschale von 5 m3/ha für Stockholz. 
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3.1.5 Übrige Waldbestände ( Klasse  4) 

Erfassung  

Wie aus Tabelle 2 ersichtlich, stocken nicht naturnahe Bestände mit führendem Nadelholz auf 

13.356 ha. Dies entspricht einem Anteil von 89,5 % der Holzbodenfläche. 

 

Ziele und Maßnahmen  

Auch in diesen Beständen sollen die Aspekte des Naturschutzes weitgehend berücksichtigt 

werden. Allerdings sind dem Anreichern von Totholz und dem Belassen von Biotopbäumen 

oftmals Grenzen durch die Waldschutzsituation (Borkenkäfer) und Verkehrssicherungspflicht 

gesetzt. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht ist das Arteninventar in den naturfernen Beständen weniger 

umfangreich wie in der naturnahen Bestockung. Jedoch werden auch in den Beständen der 

Klasse 4 wertvolle Biotopbäume wie Höhlen- oder Horstbäume besonders geschützt und erhalten.  

Folgende Maßnahmen sind in Klasse 4-Waldbeständen vorgesehen: 

¶ Wo möglich: Belassen von Biotopbäumen und Totholz, vorzugsweise mit Baumarten aus der 

natürlichen Waldgesellschaft 

¶ Erhalt von Einzelbäumen oder Gruppen von natürlicherweise vorkommenden Misch-

baumarten in Nadelholzbeständen als Samenbäume. Bei natürlichem Absterben und Zerfall 

Belassen als Biotopbaum bzw. Totholz 

¶ Langfristige Erhöhung der Baumartenanteile der natürlichen Waldgesellschaft in naturfernen 

Nadelbaumbeständen 

¶ Schaffung bzw. Erhalt von vertikalen und horizontalen Strukturen im Zug der Holzernte. In 

diesen Beständen finden ebenfalls Aspekte des Arten- und Biotopschutzes Berücksichtigung.  

Neben den Biodiversitätsaspekten ist das Belassen von Totholz und Feinreisig auch für die 

nachhaltige Sicherung der Bodenfruchtbarkeit von Belang. Insbesondere auf nährstoffarmen 

Standorten ist die Menge und Qualität der nicht genutzten organischen Substanz für die 

Humusbildung und damit für die Nährstoff- und Wasserversorgung der Böden entscheidend. Eine 

Kronennutzung zur Hackschnitzelgewinnung findet grundsätzlich nur beim Nadelholz aus 

Waldschutzgründen statt. Damit kann die Gefahr von Borkenkäferbefall entscheidend 

eingedämmt werden.  

Auf die allgemeinen Aspekte des Kapitels 3.3 ĂWeitere Naturschutzaspekte bei der 

Waldbewirtschaftungñ wird ergªnzend hingewiesen.  
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Reine Nadelholzbestände werden durch aktiven Umbau in klimastabile Mischbestände weiter 

zurückgedrängt.  

Die Pflegegrundsätze der Bayerischen Staatsforsten sehen darüber hinaus ein Belassen von 

Pionier- und Weichlaubbäumen vor. 

 

3.2 Management von Totholz und Biotopbäumen  

Totholz, Biotopbäume und besondere Altbäume (Methusaleme) sind für den Schutz vieler 

Waldarten von herausragender Bedeutung. Diese typischen Elemente reifer Wälder mit einer 

Vielzahl an Kleinstlebensräumen treten erst mit zunehmendem Bestandesalter vermehrt auf. 

Alters- und Zerfallsphasen sind in den Beständen, die durch die frühere 

Altersklassenbewirtschaftung geprägt sind, kaum vorhanden. Für ausbreitungsschwache Arten 

sind hier häufig die Habitattraditionen abgerissen.  

Die Menge und Qualität an Biotopbäumen und Totholz entscheidet über die Artenvielfalt in den 

bewirtschafteten Laubwäldern. Waldvogelarten, Insekten und Wirbeltiere, Pilze, Flechten und 

andere Pflanzenarten leben direkt oder indirekt von oder auf absterbendem oder totem Holz und 

sind wiederum selbst Nahrungsgrundlage für andere Arten. Die Biotopqualität von Bäumen steht 

meistens im Gegensatz zu deren Nutzwert, so dass die Nutzung hochwertigen Holzes den 

Artenschutzzielen nicht entgegensteht. 

Schlagabraum, Reisig und liegen gebliebenes Restholz aus dem Holzeinschlag sind ebenfalls 

Totholz im oben genannten Sinne. Neben Deckung und Brutraum für zahlreiche Waldvogelarten 

liefern sie nach ihrer vollständigen Zersetzung die Nährstoffe für die nächste Waldgeneration.  

Durch die Integration von Totholz und Biotopbäumen in die Waldbewirtschaftung sollen diese 

waldökologisch besonders bedeutsamen Strukturen gezielt angereichert und bis zum natürlichen 

Zerfall erhalten werden. Zum Erhalt von Habitattraditionen ist es dem Forstbetrieb wichtig, dass 

ein ausreichender Anteil an Totholz und Biotopbäumen bei der Bewirtschaftung erhalten und 

gefördert sowie dauerhaft von der Nutzung ausgenommen wird. Auch die PEFC-Zertifizierung 

erfordert einen angemessenen Anteil an Totholz und Biotopbäumen in bewirtschafteten Wäldern. 

In den Waldbeständen findet ein flächendifferenziertes Management der Biotopbäume und des 

Totholzes unter Berücksichtigung der Belange der übrigen Waldnutzung statt, mit 

unterschiedlichen Zielanforderungen für die einzelnen Klassewaldbestände (siehe Tabelle 1: 

Einteilung der Waldklassen nach Zusammensetzung und Alter sowie Ziele und Maßnahmen). 

Unabhängig davon haben die Arbeits- und Verkehrssicherheit, insbesondere die körperliche 

Unversehrtheit von Menschen, Priorität beim Totholz- und Biotopbaummanagement und sind bei 
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der Umsetzung der nachfolgenden Ziele und Hinweise entsprechend zu berücksichtigen. 

Gleichwohl müssen naturschutzrechtliche Prüf- und Erlaubnispflichten (Artenschutzrecht) 

beachtet und eingehalten werden. 

 

 

     Abbildung  7: Als Biotopbaum markierte Höhlenbäume im Revier Martinlamitz 
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3.2.1 Biotopbäume  

Selbstverständlich bietet jeder Baum einen Lebensraum für verschiedene Tier- und Pflanzenarten 

(= Biotop). Als häufigste Biotopbäume im Sinne dieses Konzeptes gelten lebende Bäume mit 

besonderen Strukturmerkmalen wie z. B. Specht-, Faul- oder Mulmhöhlen, Horstbäume sowie 

Bäume mit Konsolenpilzen, Phytothelmen, Epiphytenbewuchs, freiliegendem großflächigem 

Holzkörper oder Spaltenquartieren. Auch Bäume mit bizarrem Wuchs können 

Biotopbaumcharakter aufweisen. 

Biotopbäume beherbergen häufig gesetzlich geschützte Lebensstätten, z. B. besiedelte Horste 

oder Spechthöhlen. Um das versehentliche Fällen und Beschädigungen geschützter 

Lebensstätten zu vermeiden, sind Biotopbäume im Zuge der Hiebsvorbereitung grundsätzlich zu 

markieren (vorzugsweise in unbelaubtem Zustand). Durch die Kennzeichnung und den Erhalt von 

Biotopbäumen wird Vorsorge getroffen, um die lokalen Populationen von Waldarten nicht zu 

verschlechtern. Zudem zielt das Naturschutzkonzept des Forstbetriebs auf die dauerhafte und 

flächendeckende Entwicklung von Habitatstrukturen für die verschiedenen Waldarten ab.  

Biotopbäume liefern häufig bereits zu Lebzeiten Totholzstrukturen und verbleiben auch nach 

ihrem Ableben als Totholz im Wald. 

Vom Schutz dieser Bäume profitieren in besonderer Weise höhlenbewohnende Vogelarten wie 

z. B. die Spechtarten, Hohltauben oder Kleineulen wie auch weitere Folgenutzer der Höhlen wie 

z. B. verschiedene Fledermausarten, Insekten oder Bilche. 

 

Besondere Altbäume (Methusaleme)  

Methusaleme werden auf Grund ihrer herausragenden Dimension und des damit verbundenen 

hohen Alters grundsätzlich nicht mehr genutzt. Eiche, Bergahorn, Tanne und Fichte gelten ab 

einem Brusthöhendurchmesser (BHD) von 100 cm als Methusaleme. Bei Buche, Kiefer und 

anderen Baumarten der natürlichen Waldgesellschaften gilt grundsätzlich ein BHD ab 80 cm als 

Grenze. Andere Baumarten wie z. B. gezielt produzierte Überhälter bei Lärche oder die 

schnellwachsende nichtheimische Douglasie sind naturschutzfachlich oft weniger bedeutend und 

können auch bei größeren Brusthöhendurchmessern noch geerntet werden. 

Besonders starke Einzelexemplare der gesellschaftsfremden Baumarten können jedoch auch das 

Landschaftsbild bereichern und werden daher stellenweise als besondere Natur-Erscheinung 

oder Anschauungsobjekt erhalten. 
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Erfassung  

Im Rahmen der Forsteinrichtungsinventur wurde auch die Ausstattung des Forstbetriebes mit 

lebenden Biotopbäumen ermittelt. Aufzunehmen waren an Koordinaten-Bäumen ab 20 cm BHD 

in den Probekreisen folgende drei ökologische Parameter: 

¶ Höhlen 

¶ Freiliegender Holzkörper 

¶ Pilzkonsolen (an lebenden Bäumen) 

Am einzelnen Stamm konnten mehrere Merkmale gleichzeitig aufgenommen werden. 

Tabelle 3: Von der Inventur erfasste Biotopbäume (ab 20 cm Durchmesser)  

 

Durchschnittlich sind (über den gesamten Forstbetrieb ï nicht nur in Klasse 2 und 3-Wäldern) 

3,5 Biotopbäume pro Hektar Holzboden erhoben worden (VB 7,3 %, d.h. der wahre Wert kann im 

Bereich von + - 7,3 % um den angegebenen Wert liegen). Es wurden an jedem Zehnten aller 

Inventurpunkte Bäume mit Biotopbaummerkmalen erfasst.   

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass weitere Arten von Biotopbäumen wie beispielsweise 

Horstbäume oder besondere Wuchsformen (z.B. bizarre Einzelbäume mit Knollenwuchs, Efeu-

Bewuchs etc.) von dieser Inventur nicht erfasst wurden. 

 

Ziele und Maßnahmen  

In möglichst allen naturnahen Beständen werden durchschnittlich 10 Biotopbäume je Hektar 

angestrebt. Hierdurch sollen wertvolle Requisiten für Käfer, Pilze, Vögel, Fledermäuse, Flechten 

etc. geschützt und erhalten werden. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, die Art-

Traditionen an den nachfolgenden Bestand weiterzugeben. 

In Verjüngungsflächen mit hohen Anteilen an Halbschatt- und Schattbaumarten ist dies durch die 

langfristigen Verjüngungszeiträume i. d. R. problemlos möglich. 
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         Abbildung 8: Kiefernüberhälter mit Spechthöhlen im Rev. Martinlamitz 

 

Die wichtigsten innerbetrieblichen Umsetzungshinweise zum Biotopbaum- und Totholzkonzept 

werden nachfolgend aufgeführt: 

¶ Einzelstammweises Vorgehen, d. h. bei der Hiebsvorbereitung ist bei jedem Baum 

zwischen Holzwert, ökologischem Wert und waldbaulicher Wirkung auf Nachbarbäume 

und Verjüngung abzuwägen. 

¶ Biotopbäume und stehendes Totholz bleiben grundsätzlich bis zum natürlichen Zerfall 

erhalten, sofern dies aus Gründen der Verkehrs- und Arbeitssicherheit möglich ist  

¶ Lebende Biotopbäume (v. a. Höhlen- und Horstbäume) und ökologisch besonders 

wertvolles zu erhaltendes Totholz werden im Rahmen der Hiebsvorbereitung i.d.R. mit 

Sprühfarbe in Form einer Wellenlinie als zu belassen markiert. 

¶ Der Arbeitssicherheit gebührt der Vorrang. Der sichere Umgang mit Totholz und 

Biotopbäumen ist im Hinblick auf die Arbeitssicherheit in einer Arbeitsanweisung für die 

Waldarbeiter geregelt. 
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¶ Sofern notwendig, besitzt die Verkehrssicherung Vorrang vor dem Erhalt eines 

Biotopbaumes. Das bedeutet, dass im Bereich öffentlicher Straßen, 

Erholungseinrichtungen o. Ä. Biotopbäume, von denen eine Gefahr ausgeht, gefällt oder 

eingekürzt werden. Hierbei werden eventuelle naturschutzrechtliche Prüf- und 

Erlaubnispflichten beachtet und eingehalten. 

¶ Im Forstbetrieb seltene Baumarten werden zur Erhöhung der Biodiversität in der 

Bestandsbehandlung konsequent gefördert. 

¶ Bekannte Horstbäume werden besonders geschützt durch:   

o Kennzeichnung 

o Unterlassen von störenden Eingriffen in unmittelbarer Umgebung, z. B. finden bei 

seltenen und störungsempfindlichen Arten während der Balz-, Brut- und 

Aufzuchtzeiten keine forstlichen Maßnahmen und keine Jagd im näheren 

Horstumfeld statt (ƎŜƳŅǖ α!ǊōŜƛǘǎŀƴǿŜƛǎǳƴƎ ȊǳǊ 9ǊŦŀǎǎǳƴƎ ǳƴŘ .ŜǿŜǊǘǳƴƎ Ǿƻƴ ²ŀƭŘǾƻƎŜƭŀǊǘŜƴ ƛƴ 

Natura 2000-±ƻƎŜƭǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘŜƴ ό{t!ύάΤ [²C нлмс; z. B. Wanderfalke, Schwarzstorch, See- und Fischadler 

(300m), Rotmilan (100m) oder Wespenbussard (200m)). 

Sollten trotz aller Bemühungen Biotopbäume, die besonders wertvolle Strukturmerkmale 

aufweisen, als solche nicht erkannt und versehentlich gefällt werden (z. B. weil vom Boden aus 

die entsprechenden Strukturmerkmale nicht ersichtlich sind), werden die vom Strukturmerkmal 

betroffenen Stammteile als liegendes Totholz im Bestand belassen. 

 

3.2.2 Totholz  

Bei der Inventur im Rahmen der Forsteinrichtung wurde sowohl liegendes als auch stehendes 

Totholz (BHD Ó 20 cm, über 1,30 m lang bzw. hoch) getrennt nach den Baumartengruppen 

Nadelholz, Eiche und übriges Laubholz erfasst. Nicht eindeutig anzusprechendes Totholz wurde 

dem Nadelholz zugerechnet. 

Der gemessene Totholzvorrat beträgt insgesamt rund 123.200 m3, das entspricht 8,3 m3/ha 

Holzboden. Bei den Inventuren in den ehemaligen Forstämtern Selb, Rehau und Weißenstadt in 

den Jahren 2001 bis 2003 wurden 3,6 m3/ha aufgenommen, bei der letzten Forsteinrichtung im 

Forstbetrieb Selb waren es 6,2 m3/ha. 

Mit dem aktuellen Vorrat liegt im bayernweiten Vergleich zwar ein leicht unterdurchschnittlicher 

Wert vor, der seine Ursache wohl v. a. in der Waldschutzproblematik (Borkenkäfer) mit der 

Baumart Fichte findet. Im Vergleich mit den Nachbarbetrieben in der Region liegt jedoch eine 

überdurchschnittliche Totholzausstattung vor. 
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Abbildung 9: Totholzvorrat nach Durchmesserklassen (ohne Stöcke) in m3/ha 

 

Die tatsächliche Totholzmenge ist allerdings höher, da Stöcke, schwaches Totholz und Totholz 

an lebenden Bäumen nicht mit aufgenommen wurden. Bezieht man das Stockholz mit etwa 

5 m3/ha Holzboden (lt. BWI II) mit ein und rechnet den aufgenommenen Totholzvorrat auf die 

Kluppschwelle 7 cm hoch (Umrechnungsfaktor 1,35 nach CHRISTENSEN ET AL. 20053), beläuft sich 

der gesamte Totholzvorrat auf rund 16,2 m3/ha Holzboden. 

Das Totholz besteht weit überwiegend aus Nadelholz (> 90 %) und entspricht annähernd auch 

dem Nadelholzanteil an der Bestockung. Es überwiegt schwächeres Totholz (Durchmesser bis 

35 cm) mit einem Anteil von 55 % am Totholzvorrat. Das für viele Totholzbewohner besonders 

wertvolle stärkere Totholz (ab 48 cm) macht 17 % des gemessenen Totholzes aus. 

Insgesamt ist derzeit mehr stehendes als liegendes Totholz in den Beständen vorhanden. Bei den 

Zersetzungsgraden ¿berwiegt das Ăleicht bis deutlichñ zersetzte Totholz mit rd. 88 %. Vermodertes 

Totholz ist mit lediglich rd. 4 % vertreten und rd. 8 % des Totholzes ist noch relativ frisch (nicht 

zersetzt). 

Die Bandbreite der natürlichen Waldgesellschaften reicht von reinen Nadelwäldern in 

standörtlichen Extrembereichen bis hin zu buchendominierten Waldgesellschaften. Daher sollte 

 

 

3 CHRISTENSEN ET AL. (2005): Dead wood in European beech (Fagus sylvatica) forest reserves. 
ForEcolManage 210: 267-282. 



   

Naturschutzkonzept Forstbetrieb Selb 27 

versucht werden, insbesondere das Totholz von Laubbäumen zu erhöhen, soweit Belange der 

Verkehrssicherung, der Arbeitssicherheit und des Waldschutzes nicht entgegenstehen. 

Neben wertvollem Lebensraum entstehen durch die Totholzanreicherung weitere positive 

waldökologische Synergieeffekte. Totholz wirkt sich günstig auf Humusbildung und die 

Wasserspeicherfähigkeit der Böden aus. Somit wird auch der Wasserrückhalt in den Wäldern 

durch das Totholzmanagement weiter verbessert. 

 

3.3 Weitere Naturschutz aspekte  bei der Wald bewirtschaftung  

Oberstes Ziel der Bayerischen Staatsforsten ist es, den Staatswald in seiner Substanz zu erhalten. 

Langfristig kann dies nur durch einen klimagerechten Waldumbau hin zu einem klimatoleranten 

Mischwald der Zukunft erreicht werden. Das Konzept der naturschutzintegrierten, naturnahen 

Waldbewirtschaftung der Bayerischen Staatsforsten zielt auf eine Optimierung des 

Gesamtnutzens aller Waldfunktionen ab. In den meisten Fällen gelingt es, die wichtigsten 

Waldfunktionen gleichzeitig zu gewährleisten. In Zweifelsfällen gebührt der Biodiversität der 

Vorrang. 

Das Leitbild der naturnahen Waldbewirtschaftung ist in den Waldbaugrundsätzen und -richtlinien 

der Bayerischen Staatsforsten formuliert. Aus naturschutzfachlicher Sicht sind noch eine Reihe 

weiterführender Gesichtspunkte bei den verschiedensten Bewirtschaftungsmaßnahmen zu 

berücksichtigen. 

Die Holznutzung, aber auch andere Maßnahmen im Zuge der Forstwirtschaft, beeinflussen den 

Naturschutz und die Artenvielfalt im Wald. Bei überlegtem Vorgehen und guter Planung lassen 

sich Nutzung und Schutz verbinden. Die Rücksichtnahme auf die Belange des Naturschutzes, der 

Landschaftspflege und der Wasserwirtschaft ist gesetzlicher Auftrag bei der 

Staatswaldbewirtschaftung. Das Konzept der naturnahen Forstwirtschaft bildet die Grundlage für 

die Waldbewirtschaftung im Forstbetrieb Selb. 

 

Bestandsbegründung und Verjüngung  

Die Fortführung des Waldumbaus in strukturreiche und stabile Mischbestände stellt weiterhin den 

zentralen waldbaulichen Schwerpunkt im Forstbetrieb dar. Soweit möglich werden auf 

Bestandesebene mindestens vier (Wirtschafts-)Baumarten in der Vorausverjüngung angestrebt. 

Hierzu bedarf es einer frühzeitigen Einreihung mit rechtzeitiger Einbringung bzw. natürlicher 

Verjüngung von standortgemäßen Mischbaumarten unter konsequenter Nutzung des Unter- und 

Zwischenstandes zur Lichtsteuerung bei Pflanzung und Nachlichtung.  
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Die Verjüngung erfolgt vorrangig durch langfristige, kleinflächige Verfahren. Genetisch geeignete 

Altbestände aus standortgemäßen Baumarten werden natürlich verjüngt.  

Bei der Anlage von Neukulturen (z. B. von Eiche) durch Saat oder Pflanzung wird grundsätzlich 

auf herkunftsgesichertes, überprüfbares Saat- und Pflanzgut zurückgegriffen. Damit wird die 

Verwendung angepasster Herkünfte sichergestellt und die notwendige genetische Variabilität und 

damit Anpassungsfähigkeit in Zeiten des Klimawandels gewährleistet.  

 

Holzernte und Bestandespflege  

Bei Holzernte- und Bestandespflegemaßnahmen wird grundsätzlich auf die Brutzeit von Vögeln 

Rücksicht genommen, um Störeffekte gering zu halten. Bekannte Brut- und Aufzuchtbereiche 

besonders sensibler Arten werden in dieser Zeit bei planmäßigen Bewirtschaftungsmaßnahmen 

generell ausgenommen. Bei außerplanmäßigen Bewirtschaftungsmaßnahmen wird in Natura 

2000-Gebieten eine Erheblichkeitsabschätzung potenziell betroffener Schutzgüter durchgeführt. 

Um bekannte Nistplätze störungsempfindlicher Großvogelarten wie z. B. Greifvögel oder 

Schwarzstorch werden individuelle Horstschutzzonen eingehalten. Hier unterbleiben in den 

sensiblen Zeiträumen jagdliche und forstwirtschaftliche Arbeiten. Ebenso wird auf die bekannten 

Standorte bzw. Vorkommen seltener Arten in Flora und Fauna im Zuge der Bewirtschaftung 

Rücksicht genommen. Beispielhaft seien die Vorkommen von hügelbauenden Ameisenvölkern 

oder des Grünen Besenmoos genannt. 

Bei der Pflege von Jungbeständen wird auf den Erhalt von Weichlaubholz- und Pionierbaumarten 

geachtet. Sie haben eine herausragende Bedeutung für viele Schmetterlings- und andere 

Insektenarten. Nur durch den frühzeitigen Erhalt können auch in späteren Bestandesphasen die 

Vorteile der Weichlaubbaumarten zur Entfaltung kommen. 

Beim Auszeichnen der Hiebe werden vertikale und horizontale Strukturen angestrebt. Es erfolgen 

grundsätzlich keine Kahlschläge oder Räumungshiebe. Auch bei der Verjüngung der 

Lichtbaumart Eiche bleiben mindestens 10 Biotop- oder Altbäume erhalten.  

Reizvolle Einzelbäume und Baumgruppen werden belassen und gefördert. Seltene Baumarten 

werden im Rahmen der Bestandsbehandlung gefördert. In Nadelholzbeständen werden 

Samenbäume von Baumarten der natürlichen Waldgesellschaft gefördert. 
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Waldschutz  

Pflanzenschutzmittel werden grundsätzlich nur äußerst restriktiv nach Ausschöpfung aller 

anderen Verfahren und Möglichkeiten, bei schwerwiegender Gefährdung des Bestandes, der 

Verjüngung oder Schäden an eingeschlagenem Holz und unter Beachtung der gesetzlichen 

Anforderungen und Schadensschwellen eingesetzt. Die Grundsätze der guten fachlichen Praxis 

und des integrierten Pflanzenschutzes werden angewendet. Insbesondere in Schutzgebieten 

werden unabhängig von weitergehenden Beschränkungen möglichst keine Pflanzenschutzmittel 

ausgebracht. 

Im Bereich des Borkenkäfermanagements wird nach Möglichkeit auf den Einsatz von Insektiziden 

verzichtet. Stattdessen kümmert sich der Forstbetrieb durch ein umfangreiches 

Borkenkäfermonitoring, aufwendige flächige Suche nach befallenen Bäumen, schnellstmöglicher 

Aufarbeitung, Rückung und Abfuhr um eine bestmögliche Eindämmung der Borkenkäfergefahr 

zur Vermeidung von Insektizideinsatz. Notfalls erfolgen auch Trockenlagerung oder Entrindung. 

Borkenkäferbruttaugliche Kronen werden, unter Berücksichtigung des 

Nährstoffmanagementkonzepts, wenn nötig aus dem Bestand gerückt und gehackt. 

Insektizideinsatz bleibt die ultima ratio. 

 

Jagd  

Die waldangepasste Schalenwildbejagung ist zentraler Bestandteil eines naturnahen Waldbaus. 

An den Lebensraum angepasste Schalenwildbestände sind eine entscheidende Voraussetzung 

für eine zielgerichtete und vielfältige Verjüngung der Waldbestände, insbesondere für den Aufbau 

eines zukunftsfähigen Klimawaldes mit hoher Artenvielfalt. Neben den dafür essenziellen 

(seltenen) Baumarten tragen auch viele Straucharten und krautige Pflanzen, die oftmals 

verbissempfindlich sind, zu einer Erhöhung der Biodiversität im Wald bei. Der Forstbetrieb betreibt 

ein intensives Jagdmanagement zur Anpassung der Schalenwildbestände auf ein 

waldverträgliches Maß.  

Auf störungsempfindliche Brutvogelarten wird durch die Ausweisung von Horstschutzzonen auch 

bei der Jagdausübung in den sensiblen Zeiten Rücksicht genommen. 

In der Umwelt verbleibende Reste bleihaltiger Jagdmunition können insbesondere eine 

Gefährdung für Greifvögel darstellen, da diese Blei aufgrund ihrer stark sauren Magensäure 

auflösen und in den Kreislauf aufnehmen. Bereits kleinste Bleimengen können so schwere 

neurologische Schäden bzw. den Tod bei Greifvögeln hervorrufen. Um den Gefahrstoff Blei aus 

der Umwelt fernzuhalten, darf seit 2022 auf den Regiejagdflächen des Forstbetriebs 

ausschließlich bleifreie Büchsenmunition verwendet werden. Jagdpachtverträge werden 

sukzessive entsprechend angepasst. 
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Waldrandgestaltung  

Waldinnen- und Waldaußenränder haben als Grenzlinien-Lebensräume eine besondere 

Bedeutung. Sie bieten mit ihren lichten Übergangsstadien spezielle Habitatstrukturen und stellen 

Vernetzungslinien innerhalb des Waldes und der Landschaft dar. Der Pflege der Waldränder mit 

dem Erhalt und der Förderung von großkronigen und totholzreichen Altbäumen sowie von 

Weichlaubhölzern oder blühenden und fruchtenden Baum- und Straucharten kommt eine 

besondere Aufmerksamkeit zu. Zahlreiche Waldränder wurden als lineare Vernetzungselemente 

aus der regulären Bewirtschaftung genommen und werden zur weiteren Erhöhung der 

Biodiversität gezielt gepflegt oder bleiben ungenutzt. Durch klimabedingte 

Absterbeerscheinungen werden auch an den Waldrändern zunehmend 

Verkehrssicherungsmaßnahmen notwendig. 

An Waldinnen- und -außensäumen werden insektenbestäubte Waldbäume, Wildsträucher sowie 

Wildobst begründet oder, sofern vorhanden, gefördert.  

 

 

Abbildung 10: An Waldrändern werden Saumstrukturen sowie blühende und fruchtende Sträucher und Obstbäume 
bewusst erhalten und gefördert, Abt. Kapelle, Rev. Perlenhaus 
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Störungsflächen  

Auch kleinflächige Störungs- und Sukzessionsflächen fördern die biologische Vielfalt. Durch 

Strukturreichtum, offene, warme, totholzreiche Ökotone werden Vegetation, Insekten und deren 

Folgenutzer gefördert. Nicht jede kleine Störungsfläche wird aufwändig geräumt und 

ausgepflanzt, sondern bietet auch durch natürliche Wiederbewaldungsprozesse ökologische und 

ökonomische Vorteile. Voraussetzung sind geeignete Baumarten zur Naturverjüngung im Umfeld. 

 

Walderschließung  

Es erfolgt eine konsequente Schonung des Waldbodens bei der Befahrung durch die Anlage und 

Einhaltung eines festen Feinerschließungssystems. Neue Forststraßen und Rückewege 

(Fahrlinien mit Erdbauarbeiten) sind nur noch in gering bemessenem Umfang notwendig. 

Grabenfräsen werden nicht eingesetzt. Der Einsatz des Grabenräumgerätes erfolgt in sensiblen 

Bereichen nicht während der Entwicklungs- und Überwinterungsphase von wassergebundenen 

Tierarten. Im Zuge von Wegeinstandhaltung oder Feinerschließungsmaßnahmen werden weitere 

Feuchtbiotope und kleine Retentionsbecken für den Wasserrückhalt im Wald geschaffen. 

 

Sonstige Arbeiten  

Farbmarkierungen werden soweit wie möglich reduziert oder so unauffällig wie möglich 

angebracht. Die deutliche Kennzeichnung von Rückegassen, Z-Bäumen, Biotopbäumen, die zu 

entnehmenden Bäume sowie jagdliche Markierungen bleiben davon unberührt. Beim Einsatz von 

Kleinselbstwerbern werden Farbmarkierungen zur Loseinteilung nur an Hölzern angebracht, die 

anschließend aufgearbeitet werden. 
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3.4 Schutz von Sonderstandorten  

Sehr trockene, nasse sowie dynamische Standorte gehören zu den Besonderheiten in unserer 

Landschaft. Sie nehmen insgesamt nur geringe Flächenanteile ein und sind regional oftmals sehr 

selten. In der Vergangenheit wurden diese Standorte häufig vom Menschen wesentlich beeinflusst 

bzw. verändert. Damit verbunden war häufig ein massiver Lebensraumverlust für die an diese 

besonderen Standortsverhältnisse angepassten Tier- und Pflanzenarten.  

Im Wald vorkommende oder mit dem Wald verzahnte Sonderstandorte wie z.B. Block- und 

Schuttstandorte, Felsen und sonstige Trockenstandorte, natürliche Gewässer, Moore, Quellen 

oder naturnahe Feuchtwªlder sind ¿berwiegend ĂGesetzlich gesch¿tzte Biotopeñ nach §30 

Bundes- bzw. Art. 23 Bayerisches Naturschutzgesetz. Ihre Bedeutung für den Hochwasser-, 

Klima- und Artenschutz ist heute allgemein anerkannt. Häufig stellen diese Biotope auch 

landschaftsästhetische Besonderheiten dar. 

 

Ziele 

Naturnahe Sonderstandorte sollen in ihrer Qualität und Fläche erhalten werden. Auf diesen wird 

eine besonders naturnahe Baumartenzusammensetzung und Waldstruktur angestrebt. Wo noch 

standortswidrige Bestockung vorhanden ist, soll durch Pflegemaßnahmen langfristig eine 

naturnahe Baum- und Begleitvegetation entwickelt werden.  

Als übergeordnetes Ziel für alle Waldstandorte wird ein möglichst umfassender Wasserrückhalt 

im Wald als Beitrag zur Verbesserung des Landschaftswasserhaushalts sowie des 

Hochwasserschutzes verfolgt. 

Aus naturschutzfachlichen Gründen können in bemessenem Umfang auch lichte Waldstrukturen 

aktiv geschaffen und erhalten werden. 

3.4.1 Gesetzlich geschützte Waldbiotope  

Im Zuge der Forsteinrichtung sowie bei der Erstellung des Naturschutzkonzeptes wurden 

Waldbestände erfasst, die den Charakter von gesetzlich geschützten Biotopen nach den v.g. 

Naturschutzgesetzen aufweisen. Diese Waldbestände sind aufgrund ihres Standortes und ihrer 

Seltenheit über das normale Maß hinaus von besonderer Bedeutung für den Naturschutz. Die 

Auswahl erfolgte im Anhalt an die Festlegungen, Kartierhilfen und Bestimmungsschlüssel der 

Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft sowie des Bayerischen Landesamtes für 

Umwelt. 

Insgesamt wurden 570 ha an §30-Waldbiotopen mit naturnahen Waldgesellschaften im 

Forstbetrieb Selb erfasst.  
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Tabelle 4: §30-Waldbiotope im Forstbetrieb Selb 

Revier Auwald 
Schwarzerlen-
Bruchwald 

Kiefernwald, 
bodensauer 

Schlucht- und 
Blockwald 

Moorwald Sumpfwald 
Summe  
§ 30-
Wälder 

 ha ha ha ha ha ha ha 

1 Waldhaus 2,9    4,2 28,6 35,7 

2 Perlenhaus 1,8 0,7  2,4 2,2 2,0 9,1 

3 Selb 0,8  0,2 1,9 114,5 4,7 122,1 

4 Hohenberg   1,9   8,3 10,2 

7 Meierhof    114,8 123,4 9,0 247,2 

8 Weißenstadt 2,5 0,4   63,6 11,4 77,9 

10 Kirchenlamitz    5,3 56,1  61,4 

11 Martinlamitz     0,3 2,8 3,1 

12 Thierstein    0,8 0,9 1,4 3,1 

Summe FB 8,0 1,1 2,1 125,3 365,0 68,2 569,7 

 

 

Schutz der Blockfelder und Trockenstandorte  

Vorkommen  

Rund 9 % der Waldfläche gehört zur Standorteinheitengruppe der trockenen und mäßig trockenen 

Standorte. 

Aus naturschutzfachlicher Sicht besonders herausragend sind die Trocken- und Felsstandorte auf 

Serpentinit im Bereich des Distrikts Haideck. Als botanische, bayernweit einmalige 

Besonderheiten existieren hier Reliktgesellschaften der Eiszeit, die bis in die heutigen Tage 

erhalten geblieben sind. Die Felsspaltenvegetation auf Serpentinit beherbergt z. B. die 

endemische Serpentin-Grasnelke (Armeria serpentini) und die äußerst seltenen Farnarten 

Serpentin-Streifenfarn (Asplenium cuneifolium) und Braungrüner Streifenfarn (Asplenium 

adulterinum). Da die dortigen Standorte zum Erhalt der seltenen Oberbodenvegetation und 

weiterer Schutzgüter (z.B. Kammmolch) weitgehend (halb)offen gehalten werden, wurden diese 

als Offenland von der Forsteinrichtung aufgenommen. Die Waldgesellschaft wäre dort der 

Wintergrün-Kiefernwald (Erico-Pinetum serpentini).  

Darüber hinaus sind auf den trockeneren Standorten (v. a. im Gebiet des Egertals) die Weißmoos-

Kiefernwälder mit Schneeheide eine pflanzengeographische Besonderheit (Leucobryo-Pinetum 

ericetosum herbaceae). Der Waldtyp verdankt seine außergewöhnliche 

vegetationsgeographische Stellung der nacheiszeitlichen Überdauerung von Schneeheide (Erica 

herbacea) im Gebiet. Da jedoch Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) und/oder Drahtschmiele 
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(Deschampsia flexuosa) in der Deckung bei den Bodenpflanzen auf > 95% der Fläche überwiegt, 

sind es keine nach § 30 BNatSchG geschützten Kiefernwälder4. 

Ebenfalls im Bereich des Egertals kommt auf sehr kleiner Fläche in der Abteilung Hutrangen ein 

Flechten-Kiefernwald (Leucobryo-Pinetum cladonietosum) mit verschiedenen Arten von 

Rentierflechten (Cladonia spec.) und Isländisch Moos (Cetraria islandica) vor. Es handelt sich hier 

auf wenigen Quadratmetern um eine nach § 30 BNatSchG geschützte Waldgesellschaft. 

 

Abbildung 11: Flechten-Kiefernwald mit Rentierflechten und Isländisch Moos im Egertal 

 

Silikat-Blockstandorte kommen schwerpunktmäßig um den Schneeberg im Revier Meierhof vor. 

Große Teile dieser Bestände sind als Naturwälder nach Art. 12a BayWaldG unter Schutz gestellt.  

 

 

 

4 Nach Maßgabe des Bestimmungsschlüssels für Flächen nach § 30 BNatSchG/Art. 23 BayNatSchG des 
Bayer. Landesamt für Umwelt; Stand 4/2018. 
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Abbildung 12: offene Blockhalden im Verbund mit Silikat-Fichten-Blockwäldern am Schneeberg, Rev. Meierhof 

 

Ziele und Maßnahmen  

Ziel ist es die bestehenden Lebensgemeinschaften auf Trockenstandorten möglichst zu erhalten. 

Für die Serpentinstandorte sieht der Managementplan zum FFH-Gebiet 5737-371 ĂWoja- und 

Haidleiteñ sowie die Naturschutzgebietsverordnung zum NSG ĂWojaleiteñ strikte 

Handlungsanweisungen vor. Die Umsetzung erfolgt z.T. im Auftrag der Naturschutzbehörden 

durch besondere Fachkräfte. Die dortigen Flächen sind als SPE-Flächen (Schützen-Pflegen-

Entwickeln) durch die Forsteinrichtung ausgewiesen und werden vorrangig nach den 

naturschutzfachlichen Vorgaben der Umweltverwaltung behandelt. 

Die Weißmoos-Kiefernwälder wurden der naturschutzfachlichen Klasse 4 (nadelbaumdominierte 

Wälder) zugeordnet, da sich die Standorte in vielen Fällen in einer Sukzessionsreihe befinden. 

Hier entwickelt sich die Bodenvegetation durch die unterlassene Streunutzung und durch 

Stickstoffeinträge von einer Heidekraut-, Preiselbeer-, (Schneeheide)-Fazies zu einer 

Drahtschmielen-Heidelbeer-Fazies mit der eine synchrone Baumartenumschichtung in Richtung 

Laubholz einhergeht. Die Biotopbaumziele gelten selbstverständlich auch in diesen Wäldern, 
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hohe Totholzmengen werden aber aufgrund der geringen Wüchsigkeit und dem Zielkonflikt durch 

Beschattung der Bodenvegetation nicht angestrebt. 

Auf diesen meist trockenen bis mäßig trockenen Standorten (mit Resten der Schneeheide) wurde 

keine aktive Einbringung von Laubbäumen geplant. Diese Standorte sollen sich natürlich auf 

Kiefer verjüngen können. 

Ein aktives Gegensteuern gegen die natürliche Sukzession (z. B. eingeschleppte Eichen durch 

Hähersaat oder sonstiges, natürlich ansamendes Laubholz) erfolgt nur in Form von 

Naturschutzprojekten, z. B. als Artenschutzmaßnahme für die Schneeheide. 

 

 

Abbildung 13: Reliktvorkommen von Schneeheide (Erica herbacea) im Egertal, Rev. Hohenberg 

 

Schutz der Wälder auf Feuchtstandorten  

Vorkommen  

Flächenmäßig am bedeutendsten sind neben den Moorwäldern verschiedene Ausprägungen von 

Au-, Bruch- und Sumpfwäldern. 

Im Rahmen des Begangs der Forsteinrichtung wurden die gesetzlich geschützten Waldbiotope 

auf Feuchtstandorten nach § 30 BNatSchG und Art. 23 BayNatSchG erfasst. Die Schwerpunkte 

liegen bei den Moorwäldern in den Revieren Selb (115 ha) und Meierhof (123 ha). Die Moorwälder 

und Moorstandorte werden unter Pkt. 3.5 ĂSchutz und Renaturierung der Mooreñ eingehender 

behandelt. 
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Weiterhin stocken auf 8 ha bachbegleitende Schwarzerlen-Eschen-Auwälder, auf 1,1 ha 

Schwarzerlen-Bruchwald und auf 68 ha Schwarzerlen/Fichten-Sumpfwaldgesellschaften. 

 

Abbildung 14: Bachbegleitender Erlenauwald an der Steinselb, Revier Thierstein 

 

Ziele und Maßnahmen  

Die Wälder auf Feuchtstandorten stellen aufgrund ihrer naturnahen Ausprägung ein wichtiges 

Vernetzungselement innerhalb der gesamten Waldfläche dar. Soweit die Bestände bereits 

naturnah aufgebaut sind, wird dieser Zustand erhalten. Nicht standortgemäß bestockte Bestände 

(und somit keine § 30-Biotope im Sinne des BNatSchG) werden sukzessive in standortgerechte, 

naturnahe Bestände umgebaut. Bei der Bewirtschaftung wird auf bodenschonende Verfahren 

größter Wert gelegt. 



   

Naturschutzkonzept Forstbetrieb Selb 38 

3.4.2 Gesetzlich  geschützte Offenlandbiotope  

Fließgewässer  

Vorkommen  

In den Waldbeständen des Forstbetriebs kommen zahlreiche kleinere Fließgewässer in Form von 

Bächen und zeitweilig wasserführenden Gräben vor. 

Beispiele hierzu sind (nicht erschöpfend): Lehstenbach, Mähringsbach, Eger, Hirschgrundbach, 

Höllbach, Rehleinsbach, Birkenbach, Lamitz oder Steinselb. 

 

Abbildung 15: Zur Bachrenaturierung vorgesehener Bachabschnitt im Rev. Martinlamitz 

 

Ziele und Maßnahmen  

Ziel ist die Schaffung einer naturnahen, gewässerbegleitenden Boden- und Gehölzvegetation. Bei 

Durchforstungsmaßnahmen werden vom Jungbestand bis zur Altdurchforstung konsequent die 

standortsheimischen Laubbaumarten, v. a. Schwarzerle, Esche, Hainbuche, Aspe, Moorbirke 

oder Stieleiche gefördert. Bei Verjüngungsmaßnahmen werden gewässerbegleitend die v. g. 

Baumarten geplant und begründet. Durch Rücknahme von standortswidriger 

Nadelholzbestockung entlang der Gewässer wird zum einen die Belichtungssituation am 
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Gewässer verbessert (Ausprägung der typischen Bodenflora wird möglich). Zum anderen werden 

der Gewässerchemismus und die Situation für die Gewässerfauna begünstigt (kein Eintrag von 

Huminsäuren und besser verarbeitbare Laubstreu für den Makrozoobenthos). 

 

  Abbildung 16: Mähringsbach mit Flußperlmuschel 

 

Im Bereich des FFH-Gebietes ĂNordostbayerische Bachtªler um Rehauñ sind diese Maßnahmen 

zum Schutz der Flußperlmuschel von besonderer Bedeutung. Zur Optimierung der dortigen 

Fließgewässer für die Flußperlmuschel ist der Forstbetrieb in ständigem Austausch mit der 

Umweltverwaltung. Es werden keine Feinerschließungen durch die Bäche gelegt und auch in 

benachbarten Hiebsflächen wird darauf geachtet, dass kein Feinstoffeintrag in die Gewässer 

erfolgt. 
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Seen und Waldtümpel  

Vorkommen  

Der Forstbetrieb besitzt mehrere Weiher und eine Vielzahl von kleinen Standgewässern. Die 

Gewässerflächen haben einen Flächenumfang von 25,9 ha. Diese besitzen vorrangig 

Naturschutz- und z. T. Erholungsfunktion. Die Weiher sind häufig Brut- und Rastplatz seltener 

Wasservögel. Diese gilt es vor allem vor Störungen zu schützen. 

 

Abbildung 17: Forstmeistersteich in Abt. Zeidlerteich, Revier Thierstein 

 

Ziele und Maßnahmen  

Auf eine Verpachtung für fischereiwirtschaftliche Zwecke wird verzichtet, wenn Naturschutz-

belange dagegen sprechen. 

An naturschutzfachlich besonders wichtigen, ausgewählten Gewässern verzichtet der 

Forstbetrieb weitgehend auf die Wasservogeljagd. 

Die zahlreich vorhandenen Tümpel werden periodisch mit dem Ziel der Strukturerhaltung oder der 

Strukturverbesserung gepflegt. 














































































































